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Sitzung der Stadtverordneten Versammlung
am 21 Oktober 1878

Anwesend waren 33 Mitglieder entschuldigt für die
wer der ganzen Sitzung die Herren K R Riebeck Rentier

Kaufmann Sachs Görlitz bis 6 Uhr Hr Reg R
Am Magistratstische waren vertreten die Herren

Urgerumster vom Hagen Stadträthe Jordan Zernial
wprecht Helm Drhander Polizeirath von Holly später
ich Stadtbaurath Schultz

In der vorigen Sitzung hatte die Versammlung eine
Me Lesung der Magistratsvorlage in der Angelegenheit
Wesss Errichtung eines öffentlichen Schlachtehauses
Gossen Vor dem Eintritt in dieselbe verlas der Herr
Wende ein an die Stadtverordneten von den Herren
Wermeistern Oehmisch Spengler Kögel C Reiz G Det
üiibM und Fischer gerichtetes Schreiben worin die Erklä
mg abgegeben wurde daß die hiesigen Fleischermeister mit

Smgthuung wahrgenommen hätten daß ein definitiver Be
W in der Schlachtehaus Angelegenheit seitens der städti
dn Behörden noch nicht gefaßt sondern hinausgeschoben sei
O eine zweite Lesung der Vorlage stattfinde Die ganze
Werinnnng sei ferner sofort zusammengetreten und er
be sich mit der Anlage eines Schlachtehauses vollständig

erstanden halte es aber im Interesse des Publikums für
Men daß die Anlage durch das Fleischergewerbe selbst
Me und die Bauten von diesem ausgeführt würden
W Men sich bereits einige hiesige wohlhabende Fleischer

ster bereit erklärt zur Ausführung des Projekts doch sei
s Möglich gewesen in der kurzen Zeit einer Woche schon
t mssührlichen Vorschlägen herantreten zu können Man

Ue deshalb einen Abschluß mit Hrn Loest hinauszu
Wen c

Der Referent in der Angelegenheit Hr Dr Müller
D offiziell neu Hinzugekommenes außer dem Schreiben
A hiesigen Fleischermeister nicht zu berichten Im Weiteren

W sich das betreffende Schreiben dahin aus daß ein
Wos mit internationalem Verkehr nur theures Vieh

Die Gefahr sei ferner vorhanden daß Ansteckungs
leicht übertragen und auch die Menschen durch die

Wreiber Krankheiten überkommen können Ueber die Trag
Nk dieser Erklärung hatte Referent sich noch nicht unter
em können doch hielt er die Sache für weit übertrieben
ei sehe voraus daß eine Menge Projekte auftauchen wür

die dem Loest schen Konkurrenz machten Er empfehle
ÄDefinitivum noch nicht zu beschließen aber auch heute
A iiommissionscmtrag von vor acht Tagen wieder zu ge
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Hr Stärkefabrikant Lutze sprach sich entschieden gegen
üi mt dem Schlachtehaus verbundene Anlage eines Vieh
es aus und war der Ansicht daß bei den großen Massen
tzruiWii von Vieh wie auch mehrere Beispiele ergäben
Ächen leicht entstünden Seitens hiesiger Fleischermeister
ßn sehr annehmbare Grundstücke in Aussicht gestellt doch
ß eine Vorlage wegen der Kürze der Zeit bis jetzt unmög
lich Msen Er erinnere endlich daran daß in Berlin
o doch ein Schlachtehaus existire von den sämmtlichen

Mchtern nur etwa im Schlachtehaus schlachte die
iitzen dagegen zu Hause

Hr Dr Richter hielt dafür daß man beschließe
S die Kommission vorgelegt habe

Hrn Sanitätsrath Hüll mann schien die Sache nicht
schlimm wie sie von Hrn Lutze hingestellt war In

sma sei ein Schlachtehaus verbunden mit Viehhof des
Men in Turin Basel Stuttgart c und überall habe
sich die Einrichtung recht gut bewährt Wenn Hr Lutze
I daß in Berlin der dortigen Schlächter etwa
lchlb nicht im Schlachtehaus schlachte weil sie die Ent
Wgung fürchteten so könne er dies nicht aceeptiren son
im der Grund liege darin daß die Räume des dortigen
Gachtehauses bei Weitem nicht ausreichten und Berlin
S 8 Schlachtehäuser haben müsse um alle Schlächter auf

knien zu können Wenn ferner in voriger Sitzung von
Ml Abfindungssumme von 30,000 Thaler die an die
schlichter zu zahlen sein würde gesprochen sei so glaube er

ch von einem solchen Betrage nicht die Rede sein könne
S sei leicht möglich daß man ein Reichsgesetz bekomme
klches das Schlachten im Schlachtehaus obligatorisch machen
i d die Entschädigungsfrage erledigen könne Ferner sei ja
Hon gesagt daß nur wenige Schlachtelokale den polizeilichen
Zchrderungen entsprechen würden Immerhin könne man
sich aber überzeugt halten daß die mit Erwägung der Frage
Mute Kommission von Allem Notiz nehmen werde Sein
ZMz gehe dahin die Sätze die in voriger Sitzung ge
einigt seien auch heute anzunehmen jedoch mit der Mo
Won zum 4 Satze daß außer mit Hrn Loest auch mit
andern auftretenden Unternehmern in Verbin
i z getreten würde eine Vertagung dagegen entschieden ab
Hnen

Herr Banquier Bethcke wünschte daß man sich von
einmal betretenen Wege nicht abbringen ließe Vor

chTagen habe man es als ersprießlich erachtet ein Schlachte

ßs zu haben Er sei nicht für den Antrag des Herrn
ZMiAath Hüllmann da man zunächst keinen anderen
iintnnehmer habe Wenn man Herrn Loest noch Andere

die Seite stelle so würde sein Projekt vielleicht erlahmen
W etwa wolle er für Herrn Loest sprechen im Gegen
teil dafür könne ja als Argument dienen daß er am lieb

in der Stadt selbst die Unternehmerin erblickte Aus
tiisem Grunde werde er auch heute gegen Absatz 3 stimmen

Herr Justizrath Fiebiger erwiderte Herrn Lutze
U sich in Berlin sobald das Schlachten im öffentlichen
Wachtehause obligatorisch werde die Verhältnisse wesent

lich ändern würden Ein Schlachtehaus ohne Viehhos könne
sich nicht rentiren Herr Lutze wolle nachdem man
12 Jahre hindurch mit dieser Idee sich beschäftigt habe von
dieser nichts wissen Er Lutze könne sich versichert halten
daß nichts in der Sache ohne Ueberlegung gethan werden
würde Man werde gewiß an die richtige Quelle gehen um
Rath zu schöpfen und die habe man im Reichsgesundheits
amte Nichts werde man außer Acht lassen um das Richtige
zu finden Gegen eine Vertagung müsse auch er sprechen
da eine solche eigentlich keinen Sinn habe

Herr Pros Frey tag Es ist Ihnen wohl bekannt
daß ich namentlich im Zeitraume der letzten Jahre vielfach
Reisen nach fremden Ländern gemacht habe Zu einer be
sonderen Ausgabe habe ich es hier mir jedesmal gemacht
mir das für die Schlachtebank bestimmte Vieh anzusehen
In Südeuropa habe ich fast überall Schlachtehäuser ange
troffen mit welchen zum größten Theile auch Viehhöfe wie
z B in Rom und Neapel verbunden waren Da ich sehr
wohl wußte daß man hier Bedenken tragen würde die
Viehhöfe der Seuchen wegen in allzu nahe Verbindung
mit dem Schlachtehause zu bringen so habe ich auch dort
eine diesbezügliche Frage gestellt woraus man mir geant
wortet hat daß diese Befürchtungen niemals ein Grund
sein würden den Viehhof nicht mit dem Schlachtehause zu
vereinigen In Barcelona bedauerte man es lebhaft daß
man daselbst nicht die Gelegenheit hatte mit dem dortigen
großen Schlachtehause einen Viehhof zu verbinden Ja
selbst im Norden Europas in Dänemark Schweden und
Norwegen in Finnland sogar dachte man daran eine Ver
bindung herzustellen Es muß dem Publikum daran liegen
nicht nur gutes sondern auch billiges Fleisch zu erhalten
und bin ich der Meinung daß es möglich ist sdurch Mas
senanfuhr von Vieh den Schlächtern eine größere Auswahl
zu bieten und billiger kaufen zu lassen Unsere Schlächter
schlachten meist nur Vieh aus der nächsten Umgegend Ich
sehe ab von den Schweinen und meine vorzugsweise das
Rind von dem wenn ich nicht irre nur etwa ein Drittel
aus der Fremde kommt Es läßt sich gar nicht leugnen
daß unter den fremden Ra en recht beachtenswerthe sind
namentlich sind hier die englischen zu nennen Ich wünsche
aus diesen Gründen recht sehr die Vereinigung eines Vieh
hofes mit dem Schlachtehause

Hr Lwoski stellte den Antrag Absatz 4 zu streichen
Hrn Sanitätsraths Hüllmanns Amendement könne er
nicht empfehlen er wünsche vielmehr gar keinen Unterneh
mer zu nennen Hr Gräb äußerte seine Bedenken ob die
Gewerbefreiheit es nicht möglich mache ein Konkurrenzge
schäft entstehen zu lassen ihm sei es ferner klar daß der
Viehhof mehr Schattenseiten als Lichtseiten habe Wenn
man sage so schlimm sei es nicht dann sei es aber doch
immer schon schlimm Wenn die Vereinigung stattfindet so
können die Krankheiten des hier nur rastenden Viehes auch
auf das Schlachtvieh übergehen Im Süden sei wohl das
dringende Bedürfniß vorhanden Schlachtehaus mit Viehhof
zu verbinden hier aber müsse er sich sehr dagegen ausspre
chen Hr Lutze habe eine vieljährige Erfahrung und könne
wohl mitsprechen in der Sache er wünsche daß er daher
mit in die Kommission aufgenommen werde

Herr Justizrath Fiebiger war der Meinung daß diese
Anschauungen nicht die der Mehrheit sein könnten die Unter
suchungen der Kommission die sich seit 12 Jahren mit der
Angelegenheit beschäftige sprächen dagegen Die ersten Gegner

des Viehhoss seien die welche Vieh mästen und exportiren
alsdann auch die Stärkefabrikanten welche in ihren Ställen
die Schweine zu Tausenden fütterten Der Menge des
Publikums könne es nur angenehm sein wenn die Fleisch
preise durch einen Markt regnlirt würden Weitere Feinde
seien die Fleischer die sich kein Gewissen daraus machten
billiges Vieh zu kaufen Die großen Fleischer begrüßen das
Unternehmen mit Freude Auf dem Viehhose sei die Gelegen
heit geboten den Bedarf zu decken und das Schlachten im
Schlachtehaus fei eine Kleinigkeit der Mühe gegenüber die
dem Fleischermeister erwüchse wenn er mit seinen Leuten erst
auf dem Lande nach Vieh suchen müsse Wie sehr endlich
werde der Verkehr durch den Knotenpunkt der in Halle
mündenden Eisenbahnen gehoben und wie viele industrielle
Zweige würden eröffnet

Hr Stadtrath Jordan glaubte daß man die Beschlüsse
der vorigen Sitzung aufrecht erhalten könne wandte sich
aber gegen den Antrag des Hrn Lwowski Hr Loest habe
die erste Anregung gegeben und über die ausführlichen Ein
gaben desselben könne man nicht einfach zur Tagesordnung
übergehen Die Fleischerinnung habe den Antrag auf Ver
tagung gestellt ohne jedoch etwas Spezielleres in Aussicht
zu stellen Gegen den Antrag des Hrn Lwowski sprach sich
ferner Hr Dr Richter aus indem er befürchtet daß wenn
man Loest s Offerte ignorire die Verhandlungen sich zer
schlagen würden und man in dieselbe Lage käme wie vor
her Es könnten sich immerhin noch andere Unternehmer
melden unter denen alsdann auszusuchen sei Gegen Hrn
Gräb s Antrag Hrn Lutze in die Kommission zu kooptiren
spreche er nicht doch empfehle er alsdann auch Hrn Prof
Frehtag iu dieselbe zu wählen

Hr Regierungsrath Gneist hielt es für nothwendig
zur Anlage eines Schlachtehauses zu schreiten Durch die
Aufhebung der Schlachtsteuer habe die Einführung des Viehes
eine Aenderung erlitten Was die Bedenken gegen die Ein
richtung eines Viehhofes betreffe so sei er der Ansicht daß
beim Schlachtehause immer Ställe sein müßten wo das zum
Schlachten bestimmte Vieh untergebracht würde Wenn
jedoch Zweifel existirten so möchte sich die Kommission er
kundigen ob die erwähnten Jnkonvenienzen auch anderorts

stattgehabt hätten Ein Unternehmer könne nur erst aus
dem Viehhof eine Rente ziehen und müsse die Anlage um
Konkurrenten zu haben einem solchen übergeben werden

Nachdem noch Hr Sanitätsrath Hüll mann seinen Au
trag präzisirt und dieser auch vom Referent zur Annahme
empfohlen war beschloß die Versammlung die in der vori
gen Sitzung genehmigten Sätze aä 1 3 festzuhalten Satz 4
aber folgendermaßen abzuändern Da ein solcher Unterneh
mer in der Person des Bauunternehmers Loest ausgetreten
ist auch andere Unternehmer noch auftreten dürften so em
pfiehlt es sich mit Herrn Loest sowie mit eventuellen ande
ren Unternehmern über die näheren Modalitäten der Aus
führung in Verbindung zu treten

Provinzial Landtag
Merseburg 21 Oktober

Präsident v Krosigk eröffnet die Sitzung um 11 Uhr
20 Min mit geschäftlichen Mittheilungen

Eingegangen ist ein Schreiben des Vorstandes des wei
ßenselser Vereins für Natur und Alterthumkuude
vom 18 Oktober wegen Bewilligung von 600 aus
Provinzialfonds behufs Vornahme größerer Ausgra
bungen

Ueber die Petition wird im Anschluß an die Angelegen
heiten der historischen Kommission Bericht erstattet werden

Eingegangen ist ferner ein Antrag des Provinzialaus
fchuffes vom 18 Oktober betr die Magdeburger Land
Feuersocietät der zur einmaligen Schlußberathung ge
stellt werden wird

Sodann sind noch folgende Rechnungen eingegangen
Rechnungen der Hauptverwaltuug pro 1877 1878 Wirth
schaftsrechnung der Provinzial Jrrenanstalt Altscherbitz Rech
nungen über die Verwaltung der Provinzial Ehausseen der
Reg Bezirke Merseburg Magdeburg und Ersurt Rechnun
gen für den Bau der Naumburg Weißenfels Lanchaer
Chaussee Rechnungen der Friedrich Wilhelm s Provinzial
blindenanstalt zu Barbh der Provinzialirrenanstalt zu Niet
leben und der Landwaisenanstalt zu Langendorf

Das Haus beschließt sodann einem Antrage des Land
tagsvorstandes gemäß als Reisetag nach dem Versamm
lungsort des Landtages in der Regel den Tag vor Beginn
der Verhandlungen als Reisetag nach dem Wohnort der
Landtagsmitglieder den Tag nach Schluß der Verhand
lungen zu betrachten

Von Prof Pütz Halle sind einige Exemplare einer
kurzen Mittheilung über Lungenseucheimpsung ein
gegangen

Abg v Marsch all spricht seinen Dank aus für die
ehrende Auszeichnung die ihm aus Anlaß seines 25 jährigen
Dienstjubiläums vom Landtage zu Theil geworden ist

Abg v Gerlach beantragt zur Geschäftsordnung die
eingehenden Petitionen nicht wie bisher stets beim Ein
gang verlesen zu sollen sondern erst ihre Zweckmäßigkeit zu
prüfen

Nach kurzer Diskussion wird beschlossen die Petitionen
nicht mehr beim Eingang verlesen zu lassen

Erster Gegenstand der Tagesordnung ist der Kom
missionsbericht über die Vorlage des Provinzialausschusses
betr den Erlaß eines Reglements zur Ausführung des
Gesetzes vom 13 März 1878 wegen Unterbringung
verwahrloster Kinder Die Kommission beantragt

Der Prooinziallandtag wolle beschließen
1 die Ueberschrift des Entwurfs sowie die ZH 1 2

5 6 und 7 desselben unverändert anzunehmen
2 den Eingang des s 3 welcher von den Schrift

stücken handelt die den Anträgen auf Unterbringung ver
wahrloster Kinder beizufügen sind so zu fassen

den auf Grund des Z 6 des Gesetzes vom 13 März
1878 vorzulegenden Anträgen sind gemäß der von den
Staatsbehörden erlassenen oder zu erlassenden Anord
nungen seitens der Herren Landräthe in Stadtkreisen
seitens der Magistrate beizufügen

und den übrigen Theil dieses Paragraphen unverändert an
zunehmen

3 In Z 4 dessen Schlußpassus lautet Der Pro
vinzialverband übernimmt die Verpflichtung die Ausstat
tung der Kinder auf Antrag des Armenverbandes gegen
Zahlung einer Pauschalsumme und gegen Rückgabe der mit
gebrachten Gegenstände zu besorgen zwischen dem Worte
einer und dem Worte Pauschalsumme die Worte
durch die Regierungsamtsblätter der Provinz bekannt zu

machenden einzuschieben
4 Dem s 8 der die Obliegenheiten des Provinzial

ausschusses aufzählt als neue I,it o hinzuzufügen die
Festsetzung der im H 4 gedachten Pauschalsumme und die
I,it e und ä des Entwurfs mit ä bezw 6 zu bezeichnen

5 Dem Absätze lät ä deH Z 9 als Schlußsatz hinzu
zufügen Vor der Beschlußfassung über Entlassung eines
Kindes aus der Zwangserziehung c sind die Vorsteher der
Anstalt in welcher das betreffende Kind untergebracht ist
bezw die Waisenräthe oder die Gemeindevorstände bezüglich
der in Familien untergebrachten Kinder zu hören

6 Die in dem Schreiben des Provinzialausschusses
vom 23 September 1878 unter d und z gestellten Anträge
anzunehmen Diese Anträge lauten b den Landesdirektor
zu ermächtigen die durch die Ausführung des Gesetzes vom
13 März cr dem diesseitigen Provinzialverbande in der
Zeit vom 1 Oktober d I bis 1 April 1880 entstehenden
Kosten aus den Ueberschüssen der allgemeinen Provinzial
verwaltuug in dem Rechnungsabschnitt vom 1 Januar 1877
bis zum 31 März 1878 entnehmen zu dürfen mit der
Maßgabe daß über die Kosten dieses Verwaltungszweiges



in dem vorgedachten Zeitraum eine besondere Rechnung zu
legen ist z es nachträglich gut zu heißen daß nach den
Bestimmungen des Rcglementcntwurfs schon vom 1 Okto
ber ab bis zur Feststellung desselben durch den Provinzial
landtag bezw der Genehmigung durch den Herrn Minister
verfahren wird

Außerdem ist ein Antrag des Abg v Lattorss zu
Z 7 welcher von den Rechten des Provinzialverbandes han
delt eingegangen

zu sagen dem Provinziallandtag gebührt statt,,dem
Provinzialverbande gebührt

Die HZ 1 und 2 werden ohne Diskussion genehmigt
Zu Z 3 empfiehlt der Referent Abg Landesrath von
Wintzingerode Knorr den Antrag des Ausschusses an
zunehmen weil gegen die Fassung im ursprünglichen Regle
ment seitens der königlichen Staatsregierung Bedenken ge
äußert seien

Abg v Rauch Haupt bittet vor Landräthe das
Wort Herren wegzulassen da es nicht üblich sei Behör
den mit Herren zu tituliren Ferner fragt derselbe an
weshalb man noch nicht den Schleier gelüftet habe und in
den tzH 1 und 2 gesagt habe daß auch in Zeitz die Kinder
um die es sich hier handelt untergebracht werden können
nachdem die Staatsregierung sich so befriedigt über die Zeitzer
Anstalt ausgesprochen habe

Abg Landesrath von Wintzingerode Knorr
erklärt dies daraus daß die Minister sich zwar dahin aus
gesprochen haben daß die Anstalt in Zeitz vollständig geeignet
sei um zur Unterbringung für Kinder der gedachten Art
benutzt zu werden sofern dieselben dort von Korrigenden
Landarmen u s w vollständig fern gehalten würden daß
aber gegenwärtig diese Einrichtungen welche die Vorlage
der königl Staatsregierung fordert noch nicht in Zeitz ge
troffen sind

Abg Böttcher bittet auf die Wünsche des Abg v
Rauchhaupt nicht weiter einzugehen da das ganze Reglement
ja nur ein vorläufiges sei und da außerdem durch die Fas
sung des H 1 die Anstalt in Zeitz nicht ausgeschlossen sei
von der Benutzung zur Unterbringung verwahrloster Kinder

Abg v Rauch Haupt erklärt er habe die Sache nur
zur Sprache gebracht um heute schon volle Klarheit darin
zu schaffen ob Zeitz benutzt werden könne oder nicht damit
spätere Weiterungen vermieden werden

Landtagskommissar und Oberpräsidialrath Senft v
Pils ach weist auf die schon vom Referenten gemachte Aus
führung hin daß die Anstalt in Zeitz gegenwärtig den im
Gesetz vom 13 März d I gestellten Bedingungen noch
nicht entspreche

Abg Landesrath v Wintzingerode Knorr erklärt
sich als Referent mit der Streichung des Wortes Herren
einverstanden und daraus wird der Kommissionsantrag mit
Streichung dieses Wortes genehmigt

ZH 5 und 6 werden ohne Diskussion genehmigt
Zu Z 7 wird der oben erwähnte Antrag v Lattorff

angenommen da es sich nur um Berichtigung eines Versehens
handelt

In 8 wird der Zusatzantrag der Kommission ge
nehmigt

Zu dem Kommissionsantrag zu Z 9 beantragt Abg
v Gerlach

Hinter Gemeindevorstände zu setzen bezw Guts
vorstände

Abg v Schlieckmann beantragt die Zllt k in die
sem Paragraphen welche dem Landesdirektor die Aufstellung
des Haushaltsplanes und die Vorprüfung der Rechnungen
behufs Vorlage an den Provinzialausfchuß zuweist zu
streichen

Abg Landesrath v Wintzingerode Knorr erklärt
sich mit diesen Anträgen namens der Konnnission einver
standen

Abg v Rauchhaupt fragt an ob der Antrag der
Kommission zu Z 9 blos auf die Frage der Entlassung des
Kindes geht oder auch auf die Erhebung des Widerspruchs
gegen den Antrag auf Entlassung und über die Beschaffung
eines angemessenen Unterkommens nach Beendigung der
Zwangserziehung wie solche auch in I,it ä behandelt werden

Abg Landesrath v Wintzingerode Knorr bejaht
letzere Frage

Abg Rauchhaupt spricht sich lebhaft dagegen aus
Dadurch werde wieder eine gewaltige und nutzlose Schreiberei
entstehen

Abg Bötticher glaubt es als Ansicht der Kommission
bezeichnen zu dürfen daß sich der Zusatzantrag der Kommis
sion nur auf die Entlassung des Kindes aus der Zwangs
erziehung beziehen solle

Abg v Ger lach erklärt die Anhörung der Vorsteher
der Anstalt in allen in I,it l aufgeführten Punkten für
nothwendig

Abg v Heppe beantragt den Zusatzantrag so zu fassen
Vor den Beschlußfassung sind die Vorsteher der Anstalt

in welcher das betr Kind untergebracht ist so wie hinsicht
lich der in Familien untergebrachten Kinder die Waisenräthe
oder die Gemeinde bezw Gutsvorstände zu hören

Referent Abg v Wintzingerode Knorr erklärt sich
mit dieser Fassung einverstanden

Abg v Rauchhaupt stellt das Amendement
In dem Antrag der Kommission hinter den Worten

vor der Beschlußfassung einzuschalten über Entlassung
eines Kindes aus der Zwangserziehung Z 10 Abschnitt 2
des Gesetzes

Das Amendement Rauch Haupt wird mit überwiegender
Majorität genehmigt und mit diesem Amendement der Antrag
des Herrn v Heppe und der Z 9

In der Ueberschrift des Entwurfs welche lautet Ent
wurf eines vorläufigen Reglements betr die Verwaltung
des den Kommunalverbänden durch das Gesetz vom 13 März
1878 betr die Unterbringung verwahrloster Kinder übertra
genen Verwaltungszweiges wird das Wort betreffend
das erste mal nach Vorschlag des Referenten durch über
ergänzt

Die I it d und e des Ausschußantrages werden darauf
ohne Aenderung genehmigt

Es folgt die erste Berathung der Vorlage des Provin
zialausschusses betreffend die Fürsorge für die Hinter
bliebenen verstorbener Provinzialbeamter

Der Ausschuß beantragt
I Der Provinziallandtag wolle beschließen
1 Die Fürsorge für die Hinterbliebenen der Provinzial

beamten wird als eine Pflicht des Provinzialverbandes aner
kannt

2 die Art und Weise wie diese Fürsorge zu bewirken
ist nicht im Einzelfalle zu bestimmen sondern im Voraus
nach festen Grundsätzen zu regeln

II der Provinziallandtag wolle für den Fall der An
nahme der Anträge unter I weiter beschließen in welcher
Weise die generelle Regelung erfolgen soll insbesondere ob

1 durch Beförderung der Lebensversicherung der Pro
vinzialbeamten und zwar durch Gewährung von Beiträgen
zur Prämienzahlung oder

2 durch Gewährung von Wittwen Pensionen und zwar
a entweder unter Verpflichtung der Beamten zur Gewährung
von Wittwenpensions Kassenbeiträgen oder b ohne eine
solche Verpflichtung der Beamten oder

3 durch Gewährung von Wittwen oder Waisenpen
sionen und zwar entweder s, unter Verpflichtung der Be
amten zur Gewährung von Wittwen und Waisen Pensions
kassenbeiträgen oder b ohne eine solche Verpflichtung der
Beamten oder e ohne eine solche Verpflichtung der Beamten
aber unter Verpflichtung derselben ihr Leben aus eigenen
Mitteln in gewisser Höhe zu versichern

In der beigegebenen sehr ausführlichen Begründung ist
ausgeführt daß der Provinzialausfchuß zunächst zwei Ein
richtungen ins Auge gefaßt habe 1 Die Bildung einer Be
amtenwittwenkasse mit Beiträgen der Beamten 2 die Be
förderung der Lebensversicherung der Beamten durch Gewäh
rung von Prämienbeiträgen seitens der Provinz Das
Vorbild für die erstere Einrichtung bot neben mehreren klei
neren Verbänden vor Allem der preußische Staat mit seiner
auf dem allerhöchsten Patent vom 28 December 1775 beru
henden durch später ergangene allerhöchste Kabinetsordres
und Gesetze besonders durch das Gesetz vom 17 Mai 1856
modificirten Allgemeinen Wittwenverpflegungsanstalt Die
andere Einrichtung ist vorzugsweise von zahlreichen Kom
munalverbänden getroffen worden und besteht darin daß
seitens der Vertreter der betreffenden Verbände Verträge
mit einer seltener mit mehreren Lebcnsversicherungsgesell
schasten dahin abgeschlossen sind daß die letzteren den bei
ihnen versicherten Beamten des Verbandes besondere Ver
günstigungen in Betreff der Ausnahmekosten der Prämien
zahlung und der Auszahlung des versicherten Kapitals gewäh
ren wogegen der Verband sich verpflichtet die Lebensversiche
rung seiner Beamten bei der betreffenden Versicherungsgesell
schaft möglichst zu fördern die Prämien von dem Gehalt der
versicherten Beamten abzuziehen und in tolle an die Gesell
schaft abzuführen so wie aus seinen Mitteln einen sixirten
oder unbestimmt gelassenen Beitrag zu den Prämien der
Beamten zu gewähren Solche Verträge sind beispielsweise
von den Landesdirektionen in Berlin Kiel Hannover und
Kassel vorzugsweise mit der Lebensversicherungsbank für
Deutschland in Gotha geschlossen worden Derartige Verträge
bestehen aber auch bereits rücksichtlich eines Theils der Pro
vinzialbeamten Der Provinzialausfchuß faßte also neben der
Gründung einer Wittwenkasse nach dem Muster der Wittwen
kasse für die preußischen Staatsbeamten zunächst die weitere
Ausdehnung der rücksichtlich eines Theils der Provinzialbe
amten bereits stattfindenden Beförderung der Lebensversiche
rung auf die übrigen Beamten ins Auge und gelangte bei
einer Erwägung der Vor und Nachtheile beider Einrichtungen
zu der Ueberzeugung daß die Beförderung der Lebensver
sicherung der Gründung einer Wittwenkasse nach dem Muster
der staatlichen vorzuziehen sei weil die letztere an erheblichen

Mängeln leidet und die Nothwendigkeit ihr beizutreten von
den Beamten als eine drückende Last empfunden wird Aber
auch das System der Lebensversicherung hat mehrfache Män
gel die im Verlaufe weiterer Verhandlungen zu Tage treten
Die Erwähnung des beabsichtigten Zweckes das nach dem
Tode des Beamten die Hinterbliebenen ein Kapital erhalten
dessen Zinsen ev unter Angreifung des Kapitals selbst aus
reichen um die Hinterbliebenen vor Noth zu schützen ist
nicht unter allen Umständen gesichert Der Zweck kann illu
sorisch gemacht werden durch Schuldenmachen der Beamten
durch Leichtsinn der Wittwe oder des Vormunds welche den
Verlust des Kapitals bewirken oder auch selbst bei sorgsamen
und wirthschaftlichen Frauen die in bester Absicht das Kapital
zur Begründung eines Geschäfts verwenden dasselbe jedoch
in Folge ihrer Geschäftsunkenntniß oder durch ungünstige
Konjunkturen verlieren In weit höherem Maße noch erscheint
die Erreichung des Werkes der Beförderung der Lebensver
sicherung gefährdet in allen Fällen in denen ein Beamter
wegen Dienstunfähigkeit genöthigt ist aus dem aktiven Dienst
auszuscheiden und mit Pension in den Ruhestand zu treten
Diese Mängel werden bei der für die Reichslande bestehenden
Einrichtung vollständig vermieden Die Erreichung des Zwe
ckes der Einrichtung wird durch leichtsinniges Schuldenmachen
des Beamten durch Mißwirthschaft oder Unerfahrenheit der
Wittwe nicht gefährdet da sich die Beschlagnahme der Pension

unter allen Umständen verhüten läßt Die pensionirten
Beamten können ruhig der Zukunft ihrer Angehörigen ent
gegen sehen es bedarf keiner dem Umstände die erheblichsten

Mehrleistungen auferlegenden Ausnahmebestimmungen rück
sichtlich der mit körperlichen Gebrechen behafteten oder sonst
nicht in normalen Gesundheitszustande befindlichen Beamten
Der Verband tritt nur in wirklichem Bedarfsfalle helfend
ein nzas er gewährt wird immer nur für den Zweck für
den es bestimmt ist und nicht über das Maß des Bedürfnisses
hinaus verausgabt Die eigenen Mittel des Beamten werden
geschont Er kann deshalb die Zukunft seiner Familie durch
bessere Erziehung die er seinen Kindern angedeihen läßt
besser gestalten oder sie dadurch noch mehr als dies durch
die Wittwen und Waisenpension geschieht sichern daß er

ohne weitere Beihülfe sein Leben mit einem mäßigen Kapi
tale versichert Hierzu kommt aber daß die Wittwen
und Waisenpensionen wie sie nach Maßgabe des reichs
ländischen Gesetzes gewährt werden in der That in aus
reichender Weise für die Hinterbliebenen der Beamten
gesorgt wird Schon die bloße Wittwenpension ohne
Rücksicht auf die eventuell hinzutretende Waisenpension
Vorsehungen getroffen indem den Hinterbliebenen aktiver
Beamten noch drei Monate den Hinterbliebenen von pensio
nirten Beamten noch für einen Monat nach dem Sterbe
monat des Beamten das Gehalt gezahlt wird Der Provinzial
ausfchuß stand ferner vor der Frage ob die Art und Weise
wie die Fürsorge für die Hinterbliebenen zu bewirken sei in
jedem Einzelfalle zu bestimmen oder im Voraus nach festen
Grundsätzen zu regeln sei Der Ausschuß entschied sich für
das Letztere da eine besondere Entscheidung in jedem Einzel
falle zwar in der städtischen Kommunalverwaltung wo viele
Beamte auf einem Punkte vereinigt sind möglich ist aber nicht
im Provinzialverbande dessen 192 Beamte in den verschiedensten

Orten zerstreut wohnen Wenn nun danach Ihr Beschluß
über diese beiden ersten Punkte nicht auf zu große Schwierig
keiten stoßen dürfte so werden doch Schwierigkeiten eintreten
bei der Frage in welcher Weise die Sache zu regeln ist Es
wird diejenige Einrichtung immer den Vorzug verdienen die
einerseits die Interessen der Beamten und ihrer Hinterbliebenen
in möglichst umfassender Weise und namentlich so ins Auge
faßt daß außer Dem was nach den generellen Feststellungen
gewährt wird nicht noch weitere Ansprüche an den Verband
gestellt werden und die anderseits auch an den Verband nicht
zu weitgehende Anforderungen stellen Zu ganz positiven
Vorschlägen darüber ist der Ausschuß noch nicht gekommen
Es sind Ihnen unter Nr II drei Wege bezeichnet einmal
durch Beförderung der Lebensversicherung der Beamten dann
durch Gewährung von Wittwenpensionen und drittens durch
Gewährung von Wittwen und Waisenpensionen Der zweite
Weg Gewährung von Wittwenpensionen allein kann ohne
Bedenken von vornherein ausgeschlossen werden weil dadurch
etwas Ungenügendes geschaffen würde der andere Weg war
die Beförderung der Lebensversicherung der dritte Weg wurde
damals von der Kommission noch nicht in Betracht gezogen
Dieser Weg war um so mehr ins Auge zu fassen als die
Regierungen zu Erfurt und Merfeburg mit der Lebensver
sicherungsbank zu Gotha Verträge abgeschlossen haben wonach
unter den Subalternbeamten der Beitritt zur Versicherungs
gesellschaft gefördert werden soll Durch das Dotationsgesuch
sind 29 Chausseeaussichtsbeamte auf den Provinzialverband
übernommen die bereits bei der Gothaer Gesellschaft versichert
sind und es besteht also zwischen diesen und den anderen
Provinzialbeamten ein ungleichmäßiges Verhältniß Bei der
Versicherung ist aber in Betracht zu ziehen daß ein großer
Theil der Beamten nicht oder nur unter erschwerenden Bedin
gungen versicherungsfähig ist Der preußische Beamtenverein hat
beispielsweise im ersten Jahre seines Bestehens 25 pCt aller
Aufnahmegesuche ablehnen müssen Es waltet außerdem noch
eine Reihe anderer Bedenken ob die in der Begründung
näher dargelegt sind Da erschien am 24 December 1873
das Gesetz betr die Pensionen der Wittwen und Waisen der
Beamten in den Reichslanden für dessen genaue Prüfung der
Ausschuß eine besondere Kommission einsetzte Die Kommission
hat nach genauer Prüfung den Bestimmungen dieses Gesetzes
den Vorzug vor der Beförderung der Lebensversicherung geben
zu müssen geglaubt und eine genaue Berechnung der Kosten
für die Versorgung der Wittwen bei der Lebensversicherung
und bei Gewährung der Wittwenpension mit Zuhülfenahme
der Mortalitätsstatistik hat ergeben daß im ersteren Falle die
Kosten 465,220 im letzteren nur 351,967 oder pro
Jahr 10,510 betragen Es würde also im letzteren Falle
bei Zurechnung der Waisenpension kaum eine größere Summe
herauskommen als für die Versorgung der Wittwen bei der
Lebensversicherung allein Die Kommission des Ausschusses
hat deshalb auf Grund des Gesetzes für die Reichslande einen
Reglementsentwurf für die Provinz Sachsen ausgearbeitet
und obwohl der Ausschuß selber zu der Anschauung der
Kommission nicht Stellung genommen hat hat er doch das
ausgearbeitete Reglement mit abgedruckt Bei der Schwierig
keit dieser Fragen über deren Beantwortung ich selbst auch
noch recht zweifelhaft bin bitte ich Sie die Vorlage an eine
Kommission zu verweisen

Abg Listemann Ich bitte dem Gesuch des Herrn
Vorredners um Verweisung der Angelegenheit an eine Kom
mission nicht zuzustimmen sondern der ersten Berathung an
einem noch zu bestimmenden Tage die zweite Lesung folgen
zu lassen Das Haus ist durch die ausführlichen Motive
und die sehr eingehende Erläuterung des Herrn Vorredners
so in die Sache eingeweiht daß eine Verweisung derselben
an eine Kommission wohl nur den Zweck haben könnte
sie in der Kommission zu vergraben Es handelt sich vor
Allem um die Beschlußfassung über den ersten Antrag und
es fragt sich ob wir nicht durch eine solche Beschluß
fassung wie sie uns in Nr I 1 vorgeschlagen wird nach
außen hin eine Wirkung hervorrufen werden die besser zu
vermeiden wäre Wir können nicht vorgehen wie ein selbst
ständiges von allen Beziehungen losgelöstes auf einer vom
Meer umspülten Insel bestehendes Reich sondern wir haben
uns stets als Glied einer Kette als Theil eines Baues zu be
trachten dessen Fundament die Gemeinden bilden und dessen
vinz kann nicht die Verpflichtung übernehmen ohne Bei
träge den Beamten Wittwen und Waisenpension zu gewäh
ren Ich glaube daß es nicht Aufgabe der Provinz ist
in einer derartigen Liberalität dem Staate und den Gemein
den voranzugehen Die Stadt Magdeburg hat eine große
Zahl von Beamten die lediglich aus eigenen Mitteln eine
Wittwen und Waisenkasse gegründet haben die Stadt hat
auch nicht einen Groschen dazu geliefert Den Staats
beamten liefert der Staat auch keine Beiträge Daß für
die Reichslande jetzt ein solches Gesetz erlassen ist kann für
uns nicht maßgebend sein denn Sie wissen daß dort
ganz andere Verhältnisse mitsprechen daß es schwer ist
tüchtige Beamte dorthin zu bekommen und daß deshalb alle
möglichen Vortheile für solche Beamte die nach den Reichs



landen gehen geboten werden müssen Wenn wir die
Imten bei der Sorge für ihre Hinterbleibenden unter
sten thun wir was wir irgend thun können Wir
mssen die Frage der Zukunft und der weiteren Erörterung
m Provinzialausschuß überlassen die vielleicht im nächsten
Zche uns eine bestimmte Vorlage machen kann Unserseits
mssen wir uns lediglich auf die Hauptfrage beschränken
ollen wir überhaupt eine Verpflichtung anerkennen und in
lcher Weise wollen wir die Sache reguliren durch Witt

m oder Waisenpensionen mit oder ohne Beiträge von
Seiten der Beamten oder auf dem Wege der Lebensver
sicherung Diese Frage kann glaube ich im Plenum ent
schieden werden und ich beantrage daher Eintritt in die
Mite Lesung an einem der nächsten Tage Bravo

Abg v Gerlach Gardelegen Ich glaube es ist
schr gefährlich ein solches allgemeines Anerkenntniß wie es
durch Annahme des Antrages I 1 gegeben werden würde
mszchrechen Viel zweckmäßiger wäre es auszusprechen
Die Fürsorge für die Hinterbliebenen der Provinzialbeamten
mrd als ein Recht des Provinzialverbandes anerkannt damit
kr Provinzialausschuß die Besugniß hat in einzelnen Fällen
Hiilfe zu leisten Wie der Antrag aber vorliegt bitte ich
denselben unter keinen Umständen anzunehmen

Abg v Rauch Haupt Meine Herren Die Vorlage
ks Ausschusses ist ja nur eine Nothvorlage daraus berechnet
H der Landtag dem Ausschuß die Direktive giebt wie er
i der Sache weiter vorgehen soll Meine Herren wenn es
mzlich wäre daß die Provinz so freigebig sein kann den
Mwen und Waisen ohne Beiträge der Beamten Pension
j geben und wenn die Beamten indirekt gezwungen werden
limten sich auch noch in die Lebensversicherungsgesellschaft

mMufen so wäre das das höchste Ideal Die Hinter
bliebenen würden dann neben der Wittwen und Waisen
Msion doch noch ein kleines Kapital haben Ich bin zu der
Anschauung gekommen daß wenn man den Beamten in
Km eines Zuschusses zur Lebensversicherung den Beitrag
z Wittwenkasse abnehmen könnte dies das Richtigste wäre
H gebe aber zu daß die Geldfrage dabei sehr stark mitspielt
Zunächst glaube ich daß der Weg den Herr Kollege Listemann
geschlagen hat der richtige ist nämlich Wittwen und

Misenkassen mit Beiträgen der Beamten Pommern hat
im Kasse ohne Beiträge der Beamten gestiftet steht aber
tmit eben auch ganz vereinzelt da Ich schlage auch vor
Wache nicht an eine Kommission zu weisen Sagen Sie
iS mrd eine Kasse errichtet mit Beiträgen der Beamten und
dann werden wir der Ausschuß Ihnen eine neue Vorlage

chen

Abg Hochbaum tritt für Verweisung an eine Kom
Hon ein eben so der Abg Lattorf

Landesdirektor v Wintzingerode Ich glaube meine
Herren die Verwaltung durfte nicht anders handeln als
kj sie die Frage in ernste Erwägung nahm in welcher
Ue die Fürsorge für die Hinterbliebenen zu handhaben sei
K Ausführungen des Herrn Abg Listemann die leider
Mch den Beifall der Versammlung erhielten schienen indirekt
d Borwurf zu enthalten die Verwaltung überstürzt sich und
ht zu viel für ihre Beamten Ich glaube aber es giebt
fragen die wenn sie einmal angeregt sind nicht mit gutem
klwissen bei Seite gelassen werden können und dazu gehört
Umliegende Mir schien es als ob dem Herrn Abg
Heniann diese Vorlage auch wieder nach Socialismus schmecke
kr es handelt sich hier um eine Frage die wir grade bei
i socialen Bewegung unserer Zeit zu erwägen nicht ablehnen
dürfen Ich möchte Sie bitten daß Sie nicht ohne Weiteres
die Borlage bei Seite schieben sondern sie der Berathung
in einer Kommission würdigen

Abg v Ger lach ist gegen die Verweisung an eine
dmission Er werde überhaupt bei der zweiten Lesung
kniragen alle Anträge des Ausschusses abzulehnen und eine
Mution anzunehmen daß der Provinzialausschuß eine neue
mchmbare Vorlage machen möge

Nach einigen Bemerkungen des Abg Landraths Bres
l n und des Abg v Voß wird die erste Lesung geschlossen

Abg Listemann bemerkt persönlich daß es ihm nicht
ägesallen sei der Verwaltung den Vorwurf der Ueber
Dzung zu machen Er wisse nicht woraus dies entnommen

den könne

Die Abstimmung ergiebt Ablehnung des Antrages
ms Ernennung einer Kommission Die Vorlage wird also
dmniichst zur zweiten Lesung gestellt werden

Nächster Gegenstand der Tagesordnung ist die einmalige
schlußberathung über die Vorlage des Provinzialausschusses
zm Genehmigung der Uebertragung der im Rech

nungsjahr 1877 78 nicht verwendeten Beträge an
ßhwsseeunterhaltungskosten in das neue Rech
ungsjahr

Die Ersparungen um die es sich hier handelt sind
mzugsweise durch die Umsicht mit der bei Veranschlagung
md Ausführung der Arbeiten verfahren wurde um die
kniilligten Mittel nicht etwa zu überschreiten herbeige
sichrt worden Der Provinzialausschuß hatte deshalb am

c beschlossen den Landesdirektor zur Anwendung
etwa gegen die etatsmäßigen Chausseeunterhaltungs

pro 1 Januar 1877 31 März 1878 ergebenden
vorbehaltlich der vom Provinziallandtage zu erbit

ünden Indemnität zu ermächtigen und gleichzeitig auch für
k Zukunft im Interesse der Chausseeverwaltung die Ueber

der etatsmäßigen Chausseeumbau und Unterhal
aus einem Jahre in das andere beim Provinzial

lindtage zu beantragen Demgemäß wird beim Landtage
die Indemnität und die Uebertragbarkeit der qu Mittel

Nach einem Referat des Landesdirektors v Wintzin
und einigen Bemerkungen des Abg v Lattorff
Landesbauraths v d Beck wird der Antrag mit

dir Modifikation angenommen daß noch der Betrag der
iihnten Restsumme von 68,499 eingefügt wird
Das Haus geht über zur ersten Berathung des von

d kömgl Staatsregierung verlangten Gutachtens über das

Wappen der Amtssiegel für die Behörden der kommu
nalen Provinzialverwaltung

In Betreff der bei diesen Behörden im Gebrauche
befindlichen Siegel besteht gegenwärtig eine große Ungleichheit
und empfiehlt sich daher die Feststellung bestimmter diesbe
züglicher Normen Der königliche Landtagskommissarius
Oberpräsident v Patow empfiehlt in einer Zuschrift an den
Landtagspräsidenten den Centralorganen ein reicheres Siegel
für feierliche und daneben ein einfacheres Siegel für gewöhn
liche Ausfertigungen zu gewähren dagegen für die unteren
Organe ein diesem bloßen Geschäftssiegel analoges den
Namen der betreffenden Behörde der Anstalt tragendes Sie
gel als alleiniges Amtssiegel vorzuschreiben Das reiche
Siegel der Centralorgane für förmliche Ausfertigungen wird
am zweckmäßigsten als Hauptbestandtheil den Schild der Pro
vinz aus dem mittleren königlichen Wappen und ein Emblem
aus dem königlichen Wappen welches die Staatsangehörig
keit und die Oberhoheit Sr Majestät des Königs und des
Staats über die kommunale Verwaltung andeutet zu ent
halten haben Für die unteren Organe lwürde es sich
empfehlen in das Siegel nur den betreffenden Wappenschild
nebst einer die siegelführende Behörde oder Anstalt u s w
bezeichnenden Umschrift aufzunehmen auf dessen oberen
Rande eine Krone ruht wie dieselbe sich im kleineren Maß
stabe auf den Helmen des großen Wappens befindet Bevor
die allerhöchste Entscheidung über die zu verleihenden Wap
pen und Siegel getroffen wird sollen die Provinzialver
tretungen zunächst darüber gehört werden
Spitze in der Central Staatsverwaltung ausgeht Wir können
doch nicht die juridische Verpflichtung auf uns nehmen für
die Hinterbliebenen der Provinzialbeamten so ipso einzutreten
sondern höchstens den Beamten zur Befreiung von der Sorge
für die Hinterbliebenen eine Beihülfe gewähren Ich würde
die beiden ersten Fragen nur in der Weise beantworten können
daß ich sie zusammenzöge und mich dahin ausspräche Es
ist Aufgabe des Provinzialverbandes diejenigen Maßregeln
in die Wege zu leiten welche geeignet find die Zukunft
der Hinterbliebenen unserer Beamten sicher zu stellen Auf
die Frage ob Lebensversicherung oder Wittwen und Waisen
Pensionskasse vorzuziehen ist will ich nicht eingehen um nicht
den Schein zu erwecken als ob ich pro äomv sprechen
wollte Ich will nur einen Irrthum in den Motiven dahin
berichtigen daß die Möglichkeit die Police den Hinterbliebenen
von Gläubigern des betreffenden Beamten zu entziehen
sehr wohl ausgeschlossen werden kann dadurch daß die
Police bei der Stadt hinterlegt würde Mögen Sie sich
nun für das eine oder andere System entscheiden die Pro
ist sür den regelmäßigen Fall daß der Beamte nicht in einem
frühen Lebensalter verstirbt höher als die Zinsen eines dem
Dreifachen des Jahresgehalts entsprechenden Kapitals Stirbt
beispielsweise ein mit dem 25 Lebensjahre in den Dienst
getretener Beamter im Alter von 50 Jahren also nach
Verlauf von 25 Dienstjahren und hat er bei seinem Ableben
ein Jahreseinkommen von 3000 bezogen so würde er
wenn er zur Zeit seines Ablebens aus dem Dienst geschieden
und in den Ruhestand getreten wäre eine Pension in Höhe
von seines Gehalts also von 1312 /H erhalten und
die Wittwe hiervon ein Drittel mit 437 an Wittwew
Pension zu beziehen haben während die doch nur mit
4 pCt in Ansatz zu bringenden Sachen das Dreifache
vom Jahresgehalt des Beamten also von 9000 wie
es bei der Lebensversicherung geschieht nur 405 betragen
Wenn allerdings der Beamte z B schon nach zehn Dienst
jahren mit Tode abginge würde die Wittwenpension nur
250 betragen während die Zinsen des Lebens Versicherungs
kapitals auch in diesem Falle sich auf 405 belaufen
würden Den Anträgen des Ausschusses liegt nun als
Annex der Entwurf eines Reglements betreffend die Fürsorge
für die Wittwen und Waisen der Beamten des Provinziab
Verbandes von Sachsen bei nach welchem die Wittwe so
wie die ehelichen oder durch nachgesolgter Ehe legitimirten
Kinder von pensionsberechtigten Beamten Anspruch auf Pension
und zwar im Mindestbetrage von 150 im Höchstbetrage
von 1500 haben sollen außer wenn die Provinzial
beamten bei Eingehung der Ehe das 60 Lebensjahr über
schritten hatten oder mehr als 30 Jahre älter wie ihre Ehefrau
waren oder bei ihrem Ableben das 25 Lebensjahr noch nicht
erreicht hatten oder zur Ruhe versetzt waren das Recht auf
Ruhegehalt aber zur Zeit des Ablebens wegen Verlust des
deutschen Jndigcnats ruhte Jeder Provinzialbeamte soll vev
pflichtet sein bei seinem Eintritt in den Dienst des Provinziak
Verbandes sein Leben bei einer Lebensversicherungsgesellschaft
zum Besten seiner Hinterbleibenden zu versichern Die
Gläubiger der Beamten oder der Wittwe und Waisen sollen
auf die Pensionen keinen Anspruch haben

Abg Landesrath Breslau Meine Herren wenn ich in
dieser Frage das Wort ergreife so will ich nicht xro äomo
sprechen sondern nur als Mitglied des Hauses Der Gegen
stand um den es sich hier handelt ist für die Verwaltung
einer der wichtigsten aber auch zugleich schwierigsten Der
Provinzialausschuß hat sich von Beginn seiner Thätigkeit
mit diesem Gegenstande beschäftigt hat aber nicht dahin
gelangen können nach dieser Richtung hin eine vollkom
mene Vorlage zu schaffen Das Ziel das erstrebt wird
liegt klar auf der Hand aber es führen verschiedene
Wege zu diesem Ziele und es ist außerordentlich schwer
den richtigen und zweckmäßigsten zu finden Der Provin
zialausschuß hat deshalb Bedenken getragen Ihnen for
mulirte Vorschläge zu machen er hat es vorgezogen
von Ihnen nur die Beschlußfassung über einige gründ
legende Punkte zu erfordern und im Uebrigen von Ihnen
sich die Direktive zu erbitten über den zu verfolgenden Weg
In Bezug auf den ersten der Ihnen vorgelegten Anträge
die Fürsorge für die Hinterbliebenen der Provinzialbeamten
wird als eine Pflicht des Provinzialverbandes anerkannt
und war der Ausschuß keinen Augenblick im Zweifel daß
jede Verwaltung die Pflicht hat für die Hinterblie
benen ihrer Beamten zu sorgen Wir haben ja auch jetzt
bereits in unserem Beamtenreglement einzelne hierauf bezügliche

Abg Brecht bittet auf diese Vorlage nicht blos aus

Nützlichkeitsgründen sondern auch deshalb einzugehen um
die sinnreiche Bildersprache die wir von unsern Vorfahren
erworben haben zu pflegen und fortzubilden weil sich diese
sinnliche und darum eindringliche Sprache dem Verständniß
des Volkes besser anschmiege und darum zum Herzen des
Volkes rede Nur wegen der für die Wappen in Aussicht
genommenen Zeichen sei er nicht ganz einverstanden mit der
Vorlage und um die specielle Einrichtung der Wappen nä
her in Erwägung nehmen zu können beantrage er eine
Kommission zur Vorberathung zu wählen

Der Antrag wird ohne weitere Diskussion genehmigt
und werden in die Kommission per Akklamation die Abgg
Brecht Graf Schulenburg Angern v Coferitz v Lingen
thal und Gerlach Gardelegen gewählt

Ueber die folgenden Gegenstände der Tagesordnung
ahl des dritten oberen Beamten einmalige Schluß

berathung über die Vorlage des Provinzialausschusses wegen

Wahl des Direktors für die Irrenanstalt Niet
leben wird in geheimer Sitzung verhandelt Die übrigen
Gegenstände werden von der Tagesordnung abgesetzt Nächste

Sitzung Dienstag 11 Uhr Magd Z
Aus der Provinz

Se Majestät der König hat dem Pfarrer Schu
le r zu Lipprechterode im Kreise Nordhausen und dem Schul
lehrer Küster und Kantor Koppeheel zu Qucnstedt im
mansfelder Gebirgskreife den Adler der Inhaber des königl
Hans Ordens von Hohenzollern verliehen

Aus Halle und Umgegend
Am 21 d M dem 2 Jmmatrikulationstage wur

den bei hiesiger Universität immatriknlirt 20 Theologen
5 Juristen 7 Mediziner 24 Philosophen 9 Landwirthe
Sa 65

Die Reichsbankstelle Hierselbst ist ermächtigt von
jetzt ab Jmperials znm Preise von 1275,768 Sovereigns

1275,768 Eagles 1252,104 20 Frs Stücke
1252,104 für das Rauhpfund anzukaufen

Die von mehreren Mitgliedern des Stadtverord
neten Kollegii an den Magistrat gestellte Interpellation
in Betreff der Pflasterung der Königstraße ist in der
gestrigen Sitzung von Herrn Stadtrath Jordan dahin
beantwortet daß sich Hr Stadtbaurath Schultz bei Auf
stellung des Kostenanschlages auf einen Anschlag des frühe
ren Herrn Stadtbaurath Driesemann gestützt hat in
welchem jedoch das angegebene Maaß der Länge mit dem fakt
Längenmaß nicht übereinstimmt sondern hinter demselben
zurückbleibt Es hat sich in Folge dessen eine Mehrausgabe
von 1700 nothwendig erwiesen die von der Stadtver
ordneten Versammlung bewilligt sind damit die Pflaster
arbeiten bis zu der ursprünglich bestimmten Stelle vollendet
werden können

Das bisherige Decernat im Kuratorium der Gas
anstalt ist vom Herrn Reg Rath Lamprecht auf seinen
Wunsch dem Herrn Stadtrath Helm übertragen

Zur Vergrößerung des Vieh markt es werden
von den im Osten des Noßplatzes befindlichen Aeckern
7 Morgen 101 f R von der Stadt aus der Pacht gezogen
und entsprechend bepflanzt werden

Civilstand Meldung vom 21 Oktober
Aufgeboten Der Bahnarbeiter A Reuter Böllberg

und F Hausherr Raffinerie 1 Der Handarb F Sien
necke Ackerstraße S und S Banse kl Ulrichstcaße 4
Der Böttcher L Kuckelt und Th Eschke kl Rittergasse 1

Eheschließungen Der Kaufm R Göpel Riesa
und L Schüler Geiststraße 60 Der Handarb A Scy
sert Trödel 19 und H Eckert gr Steinstraße 27/28

Geboren Dem Kaufmann A Trautwein ein S
gr Ulrichstr 30 Dem Dachdecker B Weißenbeck ein S
Gartengasse 8 Dem Handarbeiter I Angermann eine T
Niemeherstraße 5 Dem Maurer C Kaseler ein S
Harz 32 Dem Tischler G Hennig ein S Jägerpl 17

Dem Steinmetz O Schmidt ein S Dessauerstr 5
Dem Agent R Trog ein S Landwehrstraße 6 Dem
Handarbeiter H Jung eine T hinter der Landwehr 6
Dem Postboten F Engel eine T kl Sandberg 12
Dem Brauer W Sachse ein S Harz 26 Eine un
ehel T Mühlrain 1 Ein unehel S Gelbergasse 10

Ein unehel S Martinsgasse 11 Ein unehel S
Bernburgerstraße 18 g

Gestorben Der Arbeiter Wilhelm Kluge 57 I
8 M 24 T Leberschrumpfung Stadtkrankenhaus Des
Buchhalter W Beck T Martha 5 M 23 T Tuberkulose
Klausthor Vorstadt 6 g, Des Handarbeiter G Rose T
todtgeb Mühlgasse 1 Die Wittwe Olivia Lingner geb
Langer 25 I 4 M 9 T Pyämie Leipzigerstraße 91
Des Spediteur W Haase T Marianne 1 M 8 T
Schlagfluß Leipzigerplatz i Der Oekonom Wilhelm
Kohnert 43 I 5 M 21 T Typhus Breitestraße 10
Des Dienstmann G Preuß S Karl Richard 8 T Krämpfe
Langegasse 6 Des Lederwaarenfabrikant H Krasemann
S Johannes Heinrich Karl 7 T Krämpfe Schmeerstr 30

Bericht
des Sekretärs des Börsenverews in Halle a/S

am 22 Oktober 1878
Preise mit Ausschluß der Courtage

W Wn 1000 KZ 173 192 M
Roggen 1000 ks 13S 146 M
Gerste 1 00 Kx Landgerste 144 160 M Chevalier bis 190 M
G rstenmalz 50 13,50 14 M
Hafer 10U0 kx 133 145 M
Hülsensrüchte Linsen 8,50 11 M P 50

Bohnen S 10 M P 50 KZ
Victoria Erbsen bis 200 M P 1000 kss

Kümmel 50 kA 31 32 M
Mais 1000 KZ Donau 145 M amerikanischer 135 M
Lupinen 1000 kss ohne Handel
Oelsaaten 1000 kss Raps 265 270 M
S ärke 50 kx 22,50 23 M
Spiritus 10,000 Liter Procente loeo matter Kartoffel 52,60 M

Rüben 51,50 M
Rllböl 50 kA 30 M
Malzkeime 50 kA fremde 4,50 M hiesige 5,50 M
Futtermehl 50 KZ 6,75 7 M

tu
M k

t



KVW
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Kleie Roggen 5 5,WM Weizenschaale 4,20 M Weizengries
kleie 5 5,25 M

D atum Baro Thermo
meter

Thermo
meter

Dunst
druck

Druck d
trocknen

Lust

Relative
Feuch
tigkeit Wind

Taq Stunde Par Lin Rsanm Cels Par An Par Lin

21 Oetbr 2Nm 332,4 11,36 14,2 3,91 328,49 73,9 SO

10 Ab 331,1 9,68 12,1 4,12 326,93 89,6

W Octbr 7 M 330,5 10,56 13,2 4,18 325,32 84,4 80

Vermischtes
Die Hochzeit der Prinzessin Louise

Margarethe Ganz anders als sonst Hochzeiten in
bürgerlichen Familien sowohl als in Fürstenhäusern gefeiert
zu werden pflegen wird die Hochzeit der hübschen jungen
Prinzessin Louise Margarethe der jüngsten Tochter des
Prinzen Friedrich Karl und ihres Bräutigams des schmucken
Iioi söZuArä Ossiziers Herzog von Eonnaught von statten
gehen Berlin wird nicht im Verlaufe eines Jahres zum
dritten Male das blendende Schauspiel einer Prinzessinnen
Hochzeit zu sehen bekommen denn nicht wie sonst üblich
m der Heimath der Braut sondern in der des Bräutigams
wird die Hochzeit gefeiert werden Nicht das berliner Schloß
nicht Potsdam wird den Schauplatz der Feierlichkeit bilden
sondern dieselbe wird auf dem königlichen Landsitze der Mut
ter des Bräutigams im Schloß Windsor gefeiert werden
und in der Schloßkapelle von Windsor Eastle wird nach dem
Ritus der anglikanischen Hochkirche zu der die Prinzessin
übertritt die Trauung stattfinden Das Arrangement ist
aus verschiedenen Gründen in dieser Weise erfolgt einmal
wegen der Schwierigkeit hier in Berlin eine Trauung nach
dem Ritus der Hochkirche vorzunehmen vor allen Dingen
aber weil die Königin Viktoria die bei der Hochzeit ihres
Sohnes zugegen sein wollte die weite Reise von der Themse
bis zur Spree aus Gesundheitsrücksichten scheut

Berlin Auf Befehl des Sultans ist durch die hiesige
türkische Botschaft bei einem unserer Hof Photographen ein
lebensgroßes Bild des ermordeten Generals Mehemed Ali

bestellt worden welches zum Andenken an denselben der Militär
Akademie in Konstantinopel überwiesen werden soll

Berlin Eine sogenannte Höllenmaschine befindet sich
wie hiesige Blätter übereinstimmend melden gegenwärtig im
Besitz der hiesigen Kriminalbehörde Die Maschine ist nach
dem System der von Thomas in Bremen benutzten angefertigt
Das Gewerk einer alten Spindeluhr ist zur Herstellung benutzt
worden doch kann die Triebfeder je nach Bedarf verstärkt
werden Die jetzige leichtere Konstruktion ist vom Erfinder
deshalb gewählt damit dieselbe mit Leichtigkeit überall angebracht
werden kann Der Erfinder soll die Maschine bereits dem
hiesigen Gesandten einer auswärtigen Macht osferirt haben aber
abschlägig beschicken worden sein

Als Geschenk des Kaisers traf am Sonntag in Teplitz
für jene Bürger welche daselbst während des Aufenthaltes
Sr Majestät die Ehrenwache in der Umgebung des Herrenbades
übernommen hatten ein prachtvolles Oelgemälde Än Dasselbe
stellt den Kaiser als Brustbild in Generalsuniform mit Ordens
schmuck dar Der Goldrahmen trägt die Kaiserkrone und unten
in einer Tafel die entsprechende Widmungsschrift Das Bild
dürfte in dem Saale des Teplitzer bürgerlichen Schützenhauses

zur Aufbewahrung kommen
Die Priorität der Erfindung des Mikrophon

steht weder dem Engländer Hughes noch dem Amerikaner Edison
zu sondern laut einer Entscheidung des kaiserl deutschen Patent

amts vom 2 d M unbedingt einem Deutschen und zwar
Herrn Dr Lüdtge in Berlin der bereits anfangs Januar
d I seine unter dem Namen Universal Telephon mit dem
Mikrophon im Prinzip durchaus identische Erfindung dem
Patentamt vorgelegt hat Da die Erfindung Patentschutz
erlangt hat so erstreckt sich dieselbe auch auf das Mikrophon

Stadt Theater
is Zwischen der gestrigen Wiederholung des Hamlet

und der ersten Aufführung kann irgend eine merkliche Ab
weichung nach der einen oder anderen Seite nicht gefunden
werden Natürlich ist hier nur von den Vertretern der
Hanptparlien die Rede die äii uünorös und Comparfen
ließen auch diesmal zu wünschen übrig

Herr Korb als Hamlet hätte einige Male weniger
Energie zur Schau tragen müssen ist Hamlet so thatkräf
tig so darf er auch vor Nichts zurückschrecken Und
Shakespeare s Hamlet ist das Gegentheil er ist nicht im
Stande die Welt welche aus den Fugen gegangen wieder
in ihre Angeln einzufügen Seine Energie ist nicht von
Belang sie unterliegt vollständig den äußeren Eindrücken
Herrn Korb s Darstellung welche nicht den melancholischen
und schwermüthigen sondern den zaghaften Dänenprinzen
vergegenwärtigte war im Uebrigen eine vollkommen gute
Leistung er befolgte seine den Schauspielern gegebenen Re
geln nach jeder Richtung Die Ophelia des Frl Winkler
war auch gestern wieder eine reizende Mädchengestalt Frl
Frey Königin und Herr Trentler König suchten ihren
Aufgabe gerecht zu werden Herr Leichert sowohl in der
Rolle des Horatio als auch Herr Christoph Polonius

ließen gestern wieder die tüchtigen Schauspieler erkennen
Der junge Edelmann Osrik schien die Dichtung gar nicht
begriffen zu haben denn sonst würden lächerliche Mienen
und Ausrufe die vielleicht nicht für den Zuhörer bestimmt
waren unterblieben sein

Repertoire der Stadt Theater zu Leipzig
Neues Theater Mittwoch 23 Oktober Dasgol

dene Kreuz Vorher Mit der Feder
Donnersmg 24 Oktober Zopf und Schwert/
Altes Theater Mittwoch 23 Oktober Gastspiel

des meiningcu schen Hoftheaters Die Räuber

Uebersicht der Witterung am 21 Okt 8 u Morg
In Schottland und Irland ist das Barometer stark

gefallen mit leichtem bis steifem Süd und Südwest und reg
nerischem Wetter in Südnorwegen herrscht steifer Südost
im Kanal dagegen und in Deutschland fast Windstille Von
Danzig bis London haben auch heute zahlreiche Orte Nebel
Die Temperatur ist größtenteils wenig verändert in Lit
thauen und Livland ist jedoch erheblich wärmeres regneri
sches Wetter eingetreten

Petroleum
halte u Liter 22 H bestens empfohlen

Hamd Stadt Fett
pro Pfund SO

WHZKMSHK ZU Filialen
Leere Weitzwei und Tokayerflaschen

kaust

H aturksil NstZMs
Von MöZ Ä

Rheinpreußen

Dauernd schnell und sicher werden brieflich von
mir geheilt trockene u nasse Flechten Krätze
Beinwunden Bleichsucht Augenleiden Band
wurm mit Kopf in höchstens 2 Stunden ohne
Cousso und Granatwurzel Rheumatismus
Kopfgicht Magenleiden aller Art Bei Nicht
erfolg zahle Betrag zurück

Meine Austritte Broschüre Naturheil Me
thode 7 Auflage gegen Einsendung von 30 Ps
sranco zu beziehen und versäume kein Kranker
sich dieselbe anzuschaffen

WN Zu sprechen in /S am
ÄLZZ JG von 3 Uhr

Morgens bis 5 Uhr Nachmittags im MKt

A i und weiter alleTage

Rock V Hosen
Schneider

finden dauernde Beschäftigung

hei AGLei pzig erstra tze Nr s
Ein Mä dchen sofort gesucht Keischergasse 2 II

Aufwartung sof ges gr Ulrichstr 47 II
Eine Frau f Beschäst im Reinemachen n

eine Aufwartung Lange gass e 2 im Hof
Recht tücheige Ladenmamsells sowie Mäd

chen für Küche u Haus wünschen sofort und
1 Nov St d Fr Rötzscher Kuttelpforte 5
Daselbst junge Kanarienhähne zu verkaufen

Ein junges Mädchen von außerhalb welches
fchon in mehreren Geschäften fungirte und
im Verkaufen und Zuschneiden der Wäsche
tüchtig ist sucht Stelle in einem Mode oder
Weißwaarengeschäft Näheres zu erfr in der
Exped d Bl unter A U

Eine tüchtige Verkäuferin welche schon
in einem Papier und Galantericgeschäft thätig
war wird zum 1 November verlangt Gute
Zeugniffe erforderlich Photographie franco ein
zusenden unter Chiffre Hi Ü 19 postlagernd
Bernburg
Mafch, u Nähmädch f gr Klausstr 7 III

Arbeiterin auf Knabenpalewt zugeschnitten

werden gesucht kl Rittergasse 1,1
Ein ordentliches ehrliches Mädchen wird

sofort nach auswärts zu miethen gesucht

Zu erfragen Steg 12 II
Ein ordeml Mädchen findet zum 1 Novbr

Dienst Niemeherstraße 5 II
Ein ält Mädchen für Küche und Hausarb

sucht sofort Dienst Herrenstraße 20

Laien mit Wohnung
zu Neujahr zu beziehen

Neumarkr Bieitcstraßs u Leitergaffenecke 2
Zwei Läden mit Stube zu jedem Geschäft

passend sofort oder 1 Januar 1879 zu ver
mischen Königstraße 19

Poststrasze Nr 9 ist der von Herrn
bewohnte große Laden mit

2 hellen Nebenräumen 1 Januar oder
1 April 18 9 zu vermiethen

Wohnung aden grotze Geschäftsräume
zu vermiethen neue Promenade 10

Die II Etage Landwehrstr 15 9 Stuben
zum 1 April zu beziehen

Marienstratze 1 sind 3 st 2 K Küche
u alles Zubeh z 1 Januar sowie 2 möbl
Wohnungen sofort zu vermiethen

F Erlecke Maler
2 St K it sof zu bez Beesenerstr 4

Landwehrstraße 7 ist zum 1 Januar eine
Parterre Wohnung für 60 A zu vermiethen

Freundl Wohnung für 48 sofort oder
1 November zu beziehen Lindenstr 4 I

Kl Stube zu vermiethen Saalberg 23
Eine Wohnung von 2 St 2 K und K

Neujahr zu beziehe Lindenstraße 25
St K K 34 H sogl zu bez Triststr 23
2 Stuben 2 Kammern ulld Zubchör

event sofort zu vermiethen Näheres im De
licateß Gefchäft von

Bretschueider St Schumann
kl Steinstraße

Eine Wohnung 3 Stube 2 Kammern Küche
und Zubehör sofort zu vermiethen

Näheres in der Exped d Bl
Eine gut ewger Wohnung von 2 St

2 K K n Zubehör vermiethet sofort oder
1 Januar Wo sagt H
gr Märkerstr 7 H 53 20 8

Stube zwei Kammern Küche nebst Znbe
hör 1 Jannar zu vermiethen Steinweg 31
2 St K z 1 Jan zu vermiethen Spitze 25

Freundl möbl Stube u Kab an 1
oder 2 Herreu zu verm Auss auf d
Markt Zu erfr Schmeerstr 44 im L

1 freuudl Wohn neu tap u geftr 60 H
wegen Abreise sof oder später auch eine kleine
Wirthsch zu verk Zapfenstr 21 Schmeerst Ecke

Freundl möbl Wohnung für 1 od 2 Her
ren billig sofort zu vermiethen

hinter der Landwehr 3 II links
Möbl Zimmer gr Ulrichstraße 53 II

Möbl Wohn verm 1 Nov Bahnhosstr 2 p
Srube Kammer Küche 40 H zu ver

miethen Geiststraße 28
Fein möbl Stube

straße 67 i L
Fein möblirte Wohnung

Friedrichstraße 23
Frdl möbl Zimmer alte Promenade 28 II

2 möbl Stuben mit Kammer sofort zu
vermiethen Luckengasse 1 II

Eine freundl möblirte Stube zu vermiethen
Louifenstraße 18 parterre

M M M kiiWM
gr Kll usstraße 39zu verm

Fein möbl Stube mit Kab griedrichstr 16 II
F möbl Vtube
Möbl Wohnung

Leipzigerjlraße 73 I
Augustastraße 3 p

Ein frenndllcheö möbl Ziu mer mit Kab
ist an 1 oder 2 Herren zu vn miethen

Brüdersttv ße 13 ill
Fein möbl St nebst Kab Brüderstr 16 II

MMZÄMSS NW
Eine möbl Wohnung St u K nebst

2 St K K sofort oder später zu beziehen
Henriettenstraße 23

Möbl Stübchen sof gr Ulrichstr 61 III
Mbl St u K sof zu verm Schülershof 5 a M

Möbl St u K Martinsgasse 1 I
Möbl Wohnung mögl m Kost Nähe des

Steinthors gesucht Offerten ab I in
der Exped d Bl
Fr möbl Zimm er fcs gr Steinstr 18 lll
Möbl Stube zu vermietheu Geiststraße 2 III

Eine freundl möbl Stube mit Kammer zu
vermiethen u sof zu bez Gütchenstr 2

Eine gut möbl Wohn an 1 od 2 Herren
1 Stübchen mit Bett sof oder 1 Nov zu
verm nahe der Bahn Merseburgerstr 8

Möbl Stube Fr iedrich Lei pzigerstr 101
Möbl St u K verm gr Ulrichstr 37
3 frdl möbl Stub verm gr Ulrichstr 28
Feine möbl Wohn verm Weidenplan
Eine Stube u K möbl od uumöbl sof

zu beziehen Bartels Kuttelhof 5 I
Gut möbl St zu verm Stcinweg 42 II
Möbl Stube zu verm Moritzzwinger 1a

Anst Schlafstelle Leipzigerstr 26
Anst Schläfst Hanfsack I Fleckiuger
Anst Schläfst offen Barfüßerstr 11 II

2 anst Schlafstell m K Schnlberg 8 I
Anst Schläfst m K kl Brauhausgasse 6 p

Anst Schlafstellen Geiststraße 2 III
Anst Schlafstelle m K Geijtstr 42 II
Barfüßerstraße 15 nahe der Univer

sität eine feine und zwei geringere Wohnun
gen zu vermiethen

Eine herrschaftliche Wohnung von
5 7 Zimmern nebst Garten in guter Lage
wird zum 1 April k I von einer ruhigen
Familie gesucht Offerten unter B 295
nimmt entgegen die
Annoncen Expedition von I Barck U Co
Zum 1 Nov in der Mhe des Bahnhofs

eine anständige Gar on Wohnung möglichf
mit Pension gesucht Adr unter C H 30
in der Exped d Bl erbeten

I Mädchen k gründl Schneid Maaßnehm
u Zuschneiden erl Zu erfr in der Exped

Mittwoch Abend Generalversammlung

Achtung
Zur Annahme u Ausführung sämmt

licher Klempnerarbeiten in Zink Wiessing
Blech oder Eisen ebenso zur Anlage und
Reparatur vo Wasserleitungen u Was
erhähnen empfiehlt sich

Beruburgerstr 29
pililtechnW Gesellschaft

Versammlung Donnerstag den 24 Okt
Abends 8 Uhr im Hötel zur Tulpe
Vortrag des Herrn Direktor Dr Plettnen
Ueber die pariser Weltausstellung

Der Vorstand

Tanz Unterricht j Dienstags
Donnerstag regelm H Osang Tanzlehrer

jeder Art befördert
Porto und spesen
frei an sämmtliche
existirende Zeitun

gen die Annoncen Expedition von
stein ck VoKivi Halle gr Märkerstraße 7

Stadt Theater
Mittwoch den 23 Oktober 1878
23 Vorstellung im 1 Abonnement

Neu Zum 2 Male NeuEin russischer Beamter
Schauspiel in 5 Akten von Alois Berla

Neues Iköktsr
Douuerstag den 24 Oktober

Is UAN AM
Symphonie von Schumann
Concert für Violoncello von Goldermann

Rhapsodie I von Liszt c
Anfang 8 i/z Uhr

Stadtmustkdirector

Prekler s Berg
Mittwoch V A bonuemeutskränz cheu

Münchener Kellers
Mittwoch Gesellschaftstag

Frischen Ob st und Kaffeekuch en

Hall Tür Verein
Montags und Donnerstag Uebung

Ein junger Jagdhund zugelaufen Abzu
holen im Korbwaaren Geschäft von Börner
im goldenen Löwen 1 Tr

Ein junger Dachshund entlaufen
Wiederbringer erhält Belohnung

Cafv David

Verlobuugs Auzeige
Als Verlobte empfehlen sich

He
Brauereibesitzer

Halle a S Niederelsdorf bei Lunzenau

Für den Inseratenteil verantwortlich
M Uhlemann in Halle

M den redactionellen Theil verantwortlich C Bobardt Expedition im Waisenhause Druck der Buchdruckerei des Waisenhauses
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